
 
Vergütungsvereinbarung gemäß § 4 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 

 

zwischen 

... 

- nachstehend "Auftraggeber" - 

und 

 

Templin & Thieß Rechtsanwälte, Beim Strohhause 24, 20097 Hamburg, 

 

- nachstehend "Rechtsanwalt" - 

 

Für die anwaltliche Tätigkeit  

 

in der Sache  ..................... ./. ......................... 

wegen   ................................................... (gerichtliches Verfahren) 

 

zahlt der Auftraggeber an den Rechtsanwalt anstelle der gesetzlichen Gebühren ein Honorar 

in Höhe 

 

von € 2.000.- zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer 

(in Worten zweitausendfünfhundert)  

 

mindestens jedoch den Betrag der gesetzlichen Gebühren. 

 

Alle Auslagen, z. B. Reisekosten, Tagegelder, Abwesenheitsgelder, Schreibauslagen, 

Aktenversendungspauschalen, werden daneben nach den Bestimmungen des 

Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes gesondert erstattet. 

 

Hinweise: 

 

1. 

Dem Auftraggeber ist bekannt, dass die vorstehende Vereinbarung von der gesetzlichen 

Regelung abweicht und dass auch im Falle des Obsiegens eine Erstattungsfähigkeit nur im 

Rahmen der gesetzlichen Gebühren gegeben ist. Auch von einer Rechtsschutzversicherung 

werden nur die gesetzlichen Gebühren erstattet. 

 

 

 



 
2. 

Diese Vereinbarung ist nicht davon abhängig, dass eine Rechtsschutzversicherung eine 

Kostendeckungszusage erteilt oder Prozesskostenhilfe gewährt wird. Der Ausgang des 

Verfahrens ist ohne Einfluss auf die Höhe des Honorars.  

 

3. 

Die Kostenerstattungsansprüche des Auftraggebers gegenüber dem Gegner, der Justizkasse 

oder sonstigen erstattungspflichtigen Dritten werden in Höhe der Kostenansprüche des 

beauftragten Rechtsanwalts an diesen abgetreten, mit der Ermächtigung, die Abtretung im 

Namen des Auftraggebers dem Zahlungspflichtigen mitzuteilen. 

 

4. 

Der Rechtsanwalt behält sich vor, für jede weitere Instanz eine neue 

Vergütungsvereinbarung zu treffen. Eine Anrechnung der vorstehend vereinbarten 

Vergütung auf die in einer eventuell nachfolgenden Angeleinheit entstehenden gesetzlichen 

Gebühren oder eine dort vereinbarte Vergütung wird ausgeschlossen. 

 

Von dieser Vereinbarung haben beide Vertragschließenden je ein Exemplar erhalten. 

 

Hamburg, ................ 

 

 

______________________    _____________________________ 

Auftraggeber      Rechtsanwalt 


